
Der Hundewegweiser fÄr RÄsselsheim
Hundehalter finden auf dieser Seite kompakte Informationen �ber das Thema Leben mit Hunden in einer Stadt. 

Wo Hunde ohne Leine laufen d�rfen
Ohne Leine d�rfen Hunde im Einwirkungsbereich des Hundehalters am Horlachgraben auf der Wald 
zugewandten Seite laufen. Dies gilt auch am Mainufer und �berall dort, wo kein Leinenzwang oder 
Hundeverbot besteht. Ein �bersichtsplan mit den Bereichen, in denen Vierbeiner frei laufen k�nnen oder 
angeleint werden m�ssen, wird hier in K�rze online gestellt.

Leinenzwang
Hunde m�ssen in allen Parks wie dem Ost- und Verna Park, in Fu�g�ngerzonen, Einkaufszentren und Bussen 
angeleint werden. Auch in der Natur d�rfen die Hunde nicht �berall frei laufen. Leinenpflicht gilt in den 
Naturschutzgebieten und in ausgew�hlten Biotopen. W�hrend der Brutzeit vom 15. M�rz bis 15. Juli m�ssen 
Hunde auch in den Landschaftsschutzgebieten angeleint werden. Weitere Informationen gibt es im Faltblatt mit 
Hund in Wald und Feld.

Hundeverbot
Damit Kinder ungest�rt spielen k�nnen, gilt ein Hundeverbot auf der Spielwiese im Ostpark, auf allen 
Kinderspielpl�tzen, in Kindertagesst�tten und auf Schulgel�nden. Auch auf Friedh�fen d�rfen Hunde nicht 
mitgef�hrt werden. 
Eine �bersicht der gesetzlichen Grundlagen zur Leinenpflicht und dem Hundeverbot gibt es hier.

Ausnahmegenehmigung
Viele Hunde begleiten nicht nur in der Freizeit, sondern „arbeiten“. Deswegen gibt es f�r F�hr- Rettungs-, 
Dienst- sowie Jagdhunde Ausnahmegenehmigungen f�r das Hundeverbot und die Anleinpflicht. 

Sauberkeit
Hundeh�ufchen auf Gehwegen und Gr�nfl�chen sind ein �rgernis. Damit Hundebesitzer unkompliziert die 
Hinterlassenschaft ihres Hundes entfernen k�nnen, stellt die Stadt R�sselsheim an 14 Orten T�tenspender mit 
Abfallbeh�lter zur Verf�gung. Wer Hundekot nicht entsorgt, muss mit einem Bu�geld rechnen. 

Anmelden von Hunden
Im Bereich Steuerangelegenheiten und in den Stadtb�ros k�nnen Hunde angemeldet werden. F�r Diensthunde 
wird eine Steuerbefreiung gew�hrt:
- Informationen zur Hundesteuer
- Ansprechpartnerin im Bereich Steuerangelegenheiten

Gef�hrliche Hunde wie Pitbull Terrier oder Rottweiler m�ssen zus�tzlich beim Bereich Gewerbe, Ordnung, 
Stra�enverkehr registriert werden. 

Weitere Informationen
Fachbereich Umwelt und Planung
Stefan Stein
Mainzer Stra�e 11
65428 R�sselsheim
06142 / 83-21 82

http://www.stadt-ruesselsheim.de/rd/pdf/Flyer_Hundewegweiser.pdf
http://www.stadt-ruesselsheim.de/rd/pdf/Gesetzliche_Grundlagen_Anleinpflicht__von_Hunden.pdf
http://www.stadt-ruesselsheim.de/rd/1916.htm
http://www.stadt-ruesselsheim.de/rd/177.htm#steuerangelegenheiten
http://www.stadt-ruesselsheim.de/rd/5928.htm

